
24. Januar 2024 

von 13 bis 16 Uhr 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Region Lüneburg V.i.S.d.P.: Steffen Lübbert  

Heiligengeiststraße 28 Telefon 04131-421460 I Fax 04131-4214619  facebook: NGGLueneburg 

21335 Lüneburg Email: region.lueneburg@ngg.net www.lueneburg.ngg.net 

Warnstreik! 

Jetzt Mitglied  

werden! 

 

Die Arbeitgebereite bewegt sich im Tarifkonflikt nicht. Dafür bewegen WIR 

uns vors Werkstor! 

Aus dem letzten Tarifabschluss ist einiges in diesen Verhandlungen Nach-

zuholen und die Arbeitgeberseite muss ihr Angebot deutlich nachbessern! 

Deshalb rufen wir dich zur Teilnahme am ersten Warnstreik bei Döhler auf. 

 

Der Warnstreik findet statt am:  

24. Januar 2024 

Aufruf zum  

ENTGELTTARIF 24  
Obst- und gemüseverarbeitende Industrie und Mineralbrun-

nen Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt  

Döhler Dahlenburg GmbH 

Achtet auf die Ansagen deines Gewerkschaftsvertreters vor Ort! Sie werden 

dir mitteilen wie sich in der Zeit des Warnstreiks zu verhalten ist. 



Per Post an: NGG Region Lüneburg I Heiligengeiststraße 28 I 21335 Lüneburg   

oder per Mail an: region.lueneburg@ngg.net 

Ein Warnstreik ist rechtmäßig! 
Was man zum Warnstreik wissen sollte: 

Das Streikrecht ist durch das Grundgesetz garan-

tiert und geschützt. (Warn-)Streiks, zu denen die 

Gewerkschaft NGG aufruft, sind rechtmäßig. 

Wer darf am Warnstreik teilnehmen? 

Alle von der NGG zum Warnstreik aufgerufenen 

Beschäftigten, also auch nicht gewerkschaftlich 

Organisierte, dürfen sich an dem Streik beteiligen. 

Sogar Leiharbeiter haben das Recht, den Einsatz 

im bestreikten Betrieb während eines Streiks ab-

zulehnen. 
Warum sind Warnstreiks wichtig? 

Sie machen unsere Anliegen deutlich sichtbar. Sie 

signalisieren den Arbeitgebern, dass die Beschäf-

tigten hinter den Tarifforderungen stehen.  

Sie erzeugen den nötigen Druck für gute Tarifer-

gebnisse. Sie zeigen, dass die Beschäftigten für 

ihre Interessen solidarisch zusammenstehen.  

Sie stärken die Verhandlungsposition der NGG. 

Was kennzeichnet einen Warnstreik? 

Die Arbeitsniederlegung ist befristet, meist auf ei-

nige Stunden begrenzt. Die Gewerkschaft kann 

kurzfristig dazu aufrufen. Sie braucht dazu kein 

Mitgliedervotum (Urabstimmung). 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines Arbeitskampfes erzwungen werden können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks wären Tarifverhandlungen nicht mehr als 

"kollektives Betteln“.« 

(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 


